
Antrag auf Schmutzwassergebührenminderung 
 
 
Nach § 4 Abs. 5 der geltenden Abwassergebührensatzung des Abwasserzweckverbandes 
Götschetal, beantrage ich hiermit eine Schmutzwassergebührenminderung für die Wasser-
mengen, die nachweislich nicht von meinem Grundstück in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt sind. Der Nachweis dieser Wassermengen wird durch einen zweiten 
geeichten Zwischenwassermesser gebracht. 
 
 
Name, Vorname:         Tel.: priv.      

Kunden- Nr.:                  dienstl.     

Straße, Haus- Nr.:       

PLZ, Ort:        

 
 

Grundstücksanschrift mit Zwischenwassermesser  
                     

Straße, Haus- Nr.:         

PLZ, Ort:          

Gemarkung:         Flur:     Flurstücksnummer:     

Grundstücksfläche (gesamt):            m² 

bebaute und befestigte Fläche:            m² 

Gartenfläche:                                     m² 

Angaben zum Swimmingpool: Größe:           m³ 

                                                 Kanalanschluss:        �  Ja            �  Nein 

                                                 Verwendung des Poolwassers:     

 
Angaben zum geeichten Zwischenwassermesser 

Zwischenwassermessertyp:       Zwischenwassermessergröße:    

Fabrikant des Zwischenwassermessers:      

Nr. des Zwischenwassermessers:       

Einbau bzw. Wechseldatum:       

 

Zählerstand bei Antragsstellung:       

 

Zählerstand des Hauptwasser- 
messers am Tag des Einbaus des 
Zwischenwassermessers:          m³ 

 

Beglaubigung des Zwischenwasser- 
messers (Datum siehe Stempel auf dem Gerät):     
 



Das über den Zwischenwassermesser          Der Zwischenwassermesser wurde 
entnommene Wasser wird verwendet für:      eingebaut: 

� Gartenbewässerung     � im Keller 
� Befüllung des Swimmingpools   � im Schacht 

�        � in der Garage  

           � im Nebengebäude 
          �       
 
 
 
Skizze der Leistungsinstallation mit eingezeichnetem Zwischenwasser-
messer (auf dem Grundstück): 
 

 
 
 
Bestätigung der Firma über den ordnungsgemäßen Einbau des geeichten Zwi-
schenwassermessers: 
 
 
           
Datum                                             Unterschrift 
                                                        Firmenstempel 
 
 
           
Datum                                             Unterschrift des Antragstellers 
 
 
 
 
Bemerkung: 
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zum Antrag auf Abwassergebührenminderung 
 
 
 
Sehr geehrte Bürgerin, sehr geehrter Bürger, 
 
mit dem beiliegenden Formblatt haben Sie die Möglichkeit, gemäß § 4 Abs. 5 der zentralen 
Gebührensatzung des AZV, eine Abwassergebührenminderung zu beantragen.  
 
Erfüllen Sie die drei nachfolgenden satzungsrechtlichen Voraussetzungen, so steht einer entsprechenden 
Abwassergebührenminderung nichts entgegen.  
 
 
Satzungsrechtliche Voraussetzungen: 
 
1. Von der Abwassergebühr können nur die Wassermengen abgesetzt werden, die nachweislich nicht 

in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt sind.     
Zum Beispiel: 
 
Wasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz, welches Sie zur Bewässerung Ihres Gartens 
benutzen, fließt nicht der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage zu. Diese Wassermenge kann 
von der Abwassergebühr abgesetzt werden. 

 
2. Der Nachweis dieser Wassermengen ist grundsätzlich durch einen geeichten Wasserzäh-

ler zu erbringen. 
 
Für die Installation des Zwischenwasserzählers ist zu beachten: 
 
Der Zwischenwasserzähler muß den eichrechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Installation des 
Zweitzählers  darf nur durch ein Fachunternehmen (DVGW zertifiziertes Unternehmen) erfolgen. 
     
Weiterhin dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend den anerkannten 
Regeln der Technik beschaffen sind und das Zeichen einer anerkannten Prüfliste (z. B. DIN-
Vorschriften. DVWG - Arbeitsblätter, GS-Zeichen) tragen. 
 

Für diesen Antrag verwenden Sie bitte das beiliegende Formblatt.  
 
Dieses ist ausgefüllt an den 
 
 AZV „Götschetal“ 

c/o HWS GmbH 
Fritz-Hoffmann-Straße 77 

         06116 Halle 
 
zu senden.            
 
Die Kosten für den Zwischenwasserzähler, den frostfreien Einbau, die Überwachung, Unterhaltung und Ent-
fernung des Gerätes trägt der Antragsteller. 
 
Die HWS GmbH ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. Sie kann, um eine einwandfreie 
Messung des Verbrauches zu gewährleisten, den Zwischenzähler verplomben.  
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Ein Wechsel des Zwischenwasserzählers sowie Störungen am Gerät sind unverzüglich anzuzeigen. 
 
 
3.   Die dritte Voraussetzung ist ein schriftlicher Antrag auf Abwassergebührenminderung (Rücksendung           

des Formulars reicht hier aus).    
     
  
Stichtag der Zählerablesung ist der 31.12. des Verbrauchsjahres. Die Meldung des Zählerstandes des Gar-
tenzählers erfolgt gleichzeitig  mit der Meldung des Zählerstandes des Hauptzählers. Zählerstandsmeldun-
gen, die nach dem 15.01. des dem Verbrauchsjahr (Abrechnungsjahr) folgenden Jahr eingehen, können 
leider nicht berücksichtigt werden. 
 
4.  Für die Bearbeitung des Antrages wird nach Verwaltungskostensatzung des 

Abwasserzweckverbandes eine Verwaltungsgebühr in Form eines Kostenbescheides erhoben.                 
    

 
 
 

             
   
 
  

 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
        
        
         

        


